
Förderung der 
Breitbandversorgung 
in Schleswig-Holstein
Der Weg zum schnellen Internet

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.

Handlungsempfehlungen

1.   Grundsatzgespräche zum beabsichtigten Breit-
bandausbau beim BKZSH für die Beratung und 
Planung sowie beim LLUR für die Bewilligung 
führen. Prüfung von interkommunaler Zusammen-
arbeit.

2.   Lokale Akteure identifizieren und Zuständigkeiten 
festlegen.

3.   Fahrplan und Arbeitspakete mit dem BKZSH 
 absprechen und Prioritäten setzen.
4.   Entscheidung über Art und Umfang der Inan-

spruchnahme externer Berater.
5.   Beantragung von Fördermitteln für Planungs- und 

Beratungsleistungen.
6.   Markterkundungsverfahren (MEV) und ggf. Inter-

essenbekundungsverfahren (IBV) durchführen.
7.   Technische Planung, Wirtschaftlichkeitsberech-

nungen und Organisations- und Fördermodelle 
erstellen lassen – Rücksprache mit BKZSH

8.   Kommunalpolitische Entscheidung über das 
 weitere Vorgehen.
9.   Abwägung über die Beantragung weiterer 
 Fördermittel
10. Vorbereitung und Durchführung eines Aus-
 schreibungsverfahrens
11.  Aufbau einer Breitbandinfrastruktur zusammen mit 

dem gefundenen Partner 
12.  Evaluation

Kontaktdaten

Antragstellung und Bewilligung
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
(LLUR)
Jürgen Wolff, 04347/ 704-636
juergen.wolff@llur.landsh.de
Claudia Wenda, 04347/ 704-340
claudia.wenda@llur.landsh.de

Koordination und Beratung
Breitband-Kompetenzzentrum Schleswig-Holstein (BKZSH)
Richard Krause, 0431/ 57 00 50-95 
richard.krause@bkzsh.de
Johannes Lüneberg, 0431/ 57 00 50-95 
johannes.lueneberg@bkzsh.de

Grundsatzfragen zur Breitbandförderung
Ministerium für Inneres, ländliche Räume und 
Integration (MILI)
Jürgen Blucha, 0431/ 988-4980
juergen.blucha@im.landsh.de
Frank Danberg, 0431/ 988-5227
frank.danberg@im.landsh.de

Grundsatzfragen zur Breitbandstrategie/ GRW
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr, Technologie 
und Tourismus (MWVATT)
Rainer Helle, 0431/ 988-4548
rainer.helle@wimi.landsh.de

Finanzierung
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH)
Olaf Tölke, 0431/ 9905-3532
olaf.toelke@ib-sh.de
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Förderung von Planungs- und Beraterleistungen
Gefördert werden Informationsveranstaltungen, 
Machbarkeitsstudien sowie sonstige Konzept-
erstellungs- und Vorarbeiten inkl. Planungs- und 
Beratungsleistungen, die der Vorbereitung und 
Durchführung des Breitbandausbaus (auch bei der 
Realisierung von Hochgeschwindigkeitsnetzen -NGA- 
Netze) dienen. 

Förderung von Investitionen zur Schließung der 
Wirtschaftlichkeitslücke
Förderfähig sind Investitionen zur Schließung der 
Wirtschaftlichkeitslücke (Differenz zwischen dem 
Barwert aller Einnahmen und dem Barwert aller Kosten 
des Netzaufbaus und -betriebs), die der ausgewählte 
Breitbandanbieter nachweist. Er ist in einem anbieter- 
und technologieneutralen Ausschreibungsverfahren 
auszuwählen. Dabei muss die gewählte Technologie 
eine Endnutzerbandbreite von mindestens 50 Mbit/s 
im Download erreichen. 

Förderung von Betreibermodellen
•	 Die	Ausstattung	von	Leerrohren	mit	unbeschaltetem		
 Glasfaserkabel und/oder 
•	 Die	Ausführung	von	Tiefbauleistungen	mit	oder		 	
 ohne Verlegung von Leerrohren sowie die Bereit- 
 stellung von Schächten, Verzweigern und Abschluss-
 einrichtungen und/oder
•	 Die	Mitverlegung	von	Leerrohren	bei	anderweitig
    geplanten Erdarbeiten (mit oder ohne Kabel) zur
    Nutzung durch private Betreiber öffentlicher 
    Telekommunikationsnetze für die Errichtung und  
    den Betrieb einer Breitbandinfrastruktur mit einem 
    nutzer- und anbieterneutralen Standard.

Mitverlegung von Leerrohren
Mitverlegung von Leerrohren bei Erdarbeiten im 
Projektgebiet als Synergieeffekt.

Förderbereiche
Neben der Förderung aus dem Europäischen Land-
wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) und aus Mitteln der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“ (GAK) besteht noch befristet die 
Möglichkeit der Förderung aus dem Bundespro-
gramm Breitband (zurzeit befristet bis einschließlich 
2018). 

Gefördert werden mit ELER-Mitteln Maßnahmen 
im Rahmen der kleinen Infrastruktur gemäß dem 
Landesprogramm ländlicher Raum (LPLR) bei einem 
Schwellenwert < 30 Mbit/s. Die Basisförderquote bei 
der Verwendung von ELER-Mittel beträgt 53 % der 
förderfähigen Kosten. Gefördert werden Investitionen 
mit förderfähigen Kosten von bis zu 5 Mio. Euro. Der 
Fördersatz kann je nach Förderbereich und Förder-
modell bis zu 75 % betragen.

Bei Maßnahmen der Grundversorgung mit Mitteln 
aus GAK oder / und Mitteln aus ELER bei einem 
Schwellenwert < 16 Mbit/s beträgt der Fördersatz bis 
zu 75 % der förderfähigen Kosten. Die Förderung im 
Rahmen der Maßnahme ist jedoch auf 500.000 Euro 
pro Einzelvorhaben beschränkt.

Im Rahmen des befristeten Bundesprogramms 
Breitband beträgt die Basisförderquote 50 % der 
förderfähigen Kosten. Je nach Förderbereich und 
Fördermodell kann die Förderquote bis zu 75 % 
betragen.

Nähere Informationen sowie Aktualisierungen zu 
allen Förderbereichen erhalten Sie auch unter 
www.breitband.schleswig-holstein.de 
oder 
www.bkzsh.de

Die Breitbandstrategie in Schleswig-Holstein
Die Breitbandstrategie der Landesregierung strebt bis 
2025 eine flächendeckende Versorgung mit Glasfaser-
leitungen an. Bis zur Erreichung dieses Ziels soll eine 
kontinuierliche Optimierung der Grundversorgung mit 
geeigneten Technologien vorangetrieben werden.

Die Verbesserung der Breitbandversorgung im länd-
lichen Raum wird als wichtige Voraussetzung für wirt-
schaftliche Wettbewerbsfähigkeit und Gleichwertigkeit 
der Lebensbedingungen gesehen. Während in städ-
tischen Regionen bereits eine Grundversorgung und 
teilweise sogar eine Versorgung mit Hochgeschwin-
digkeitsnetzen gegeben ist, bestehen im ländlichen 
Bereich noch Versorgungslücken. 

Förderfähig sind vier Bereiche:
•	Planungs- und Beraterleistungen 
•	Wirtschaftlichkeitslückenmodelle
•	Betreibermodelle
•	Mitverlegung von Leerrohren 

Voraussetzungen zur Förderung 
Im Falle einer Förderung haben Antragsteller folgende 
Voraussetzungen zu erbringen:

•	einen Nachweis der fehlenden oder unzureichenden  
 Breitbandversorgung im zu versorgenden Gebiet   
 unter Berücksichtigung von Ausbauabsichten der   
 Netzbetreiber („weißer Fleck“)

•	eine nachvollziehbare Darstellung des ermittelten   
   und prognostizierten Bedarfs an Breitbandanschlüs- 
 sen im zu versorgenden Gebiet. Der Bedarf ist nach  
 privater und gewerblicher Nutzung aufzuschlüs-        
 seln. 


